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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine werkseitig vorgefer-
tigte Filterhülse zum Füllen mit Rauchware und zum
Rauchen durch einen Konsumenten, mit einer konischen
Papierhülse und mit einem Filter.
[0002] Eine derartige Filterhülse ist bereits aus der US
2017/0013873 A1 bekannt. Die dort offenbarte Filterhül-
se weist einen nicht näher beschriebenen Filter auf.
[0003] Aus der US 2019/133177 A1 ist es bekannt,
Zigarettenpapier um einen Formkörper zu rollen. Dieser
kann kohlehaltiges Filtermaterial umfassen.
[0004] Die DE 20 2004 007 772 U1 offenbart eine
konisch geformte Tabakhülse mit einem in ihr angeord-
neten Filtereinsatz. Er kann Aktivkohle umfassen.
[0005] Eine konische Papier-Zigarettenhülse mit Filter
ist des Weiteren aus der DE 33 00 302 A1 bekannt.
[0006] Einen zylindrischen Filter mit Aktivkohle offen-
bart die DE 42 444 981 C2.
[0007] Nachteilig bei diesen bekannten Filterhülsen
ist, dass der Fertigungsaufwand insbesondere für die
konische Formgebung sowie die korrekte Ausrichtung
der Filtereinsätze erheblich ist und solche Filtereinsätze
daher in der Herstellung besonders kostenintensiv sind.
Ferner erfordern konische Filterhülsen bei einem Ein-
setzen durch den Endverbraucher eine besonders hohe
Aufmerksamkeit, um einen fehlerhaften Einsatz zu ver-
hindern. Letzte kann zu einer verringerten oder gänzlich
ausbleibenden Filterwirkung führen.
[0008] Die Erfindung hat es sich zur Aufgabe gemacht
eine werkseitig vorgefertigte Filterhülse zu schaffen, wel-
che hinsichtlich zumindest eines der genannten Nach-
teile verbessert ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1
wiedergegebene Filterhülse gelöst. Der Filter der erfin-
dungsgemäßen Filterhülse umfasst Aktivkohle. Auf die-
se Weise kann eine gute Filterwirkung erzielt werden.
Bevorzugt ist der Filter als Aktivkohlefilter ausgebildet.
[0010] Die Filterhülse ist zum nicht-werkseitigen Fül-
len mit Rauchware vorgesehen, beispielsweise auf die in
der US 2017/0013873 A1 beschriebene Art und Weise.
[0011] Bevorzugt ist der Filter, wie dies für sich ge-
nommen bereits bekannt ist, auf der dem Raucher bei
dem Rauchen zugewandten Seite der Filterhülse ange-
ordnet. Der Filter kann auch als Mundstück bezeichnet
werden. Der Filter weist bevorzugt einen kreisrunden
Durchmesser auf.
[0012] Bevorzugt besteht die Filterhülse aus der koni-
schen Papierhülse und dem Filter, weist also keine weite-
ren Bestandteile auf.
[0013] Die Rauchware kann Pflanzenbestandteile wie
beispielsweise Tabak umfassen oder hierdurch gebildet
sein. Die Rauchware kann, medizinisch wirksame Sub-
stanzen umfassen. Überraschenderweise hat sich ge-
zeigt, dass durch den Aktivkohlefilter zwar ein wesent-
licher Teil von Schadstoffen aus dem inhalierten Rauch
herausgefiltert wird, ein Großteil der medizinisch wirk-
samen Substanzen den Filter jedoch passiert.

[0014] Erfindungsgemäß ist der Filter zylindrisch und
weist einen über seine Länge gleichbleibenden Durch-
messer auf. Es hat sich gezeigt, dass eine einfache und
zuverlässige Anordnung eines zylindrischen Filters in
einer konischen Papierhülse möglich ist. Auf diese Weise
kann auf denkbare konische Sonderanfertigungen von
Aktivkohlefiltern, die einen erhöhten Fertigungsaufwand
bedeuten würden, verzichtet werden. Der Durchmesser
des Filters kann beispielsweise etwa 6 mm oder etwa 8
mm betragen.
[0015] Bevorzugt ist der Filter kraftschlüssig mit der
Papierhülse verbunden. Der Filter kann ausschließlich
kraftschlüssig mit der Papierhülse verbunden sein.
[0016] Bevorzugt umfasst der Filter einen randseitigen
Bereich und einen rauchwarenseitigen Bereich. Der
randseitige Bereich des Filters ist während des Rauch-
ens der gefüllten Filterhülse dem Raucher zugewandt,
der rauchwarenseitige Bereich des Filters bei gefüllter
Filterhülse der Rauchware.
[0017] Bevorzugt ist der randseitige Bereichdes Filters
spielfrei in der Papierhülse angeordnet. Auf diese Weise
kann die kraftschlüssige Anordnung des Filters erreicht
werden. Bevorzugt wird hierdurch der Gas‑ und rauch-
warendichte Abschluss zwischen Filter und Papierhülse
erreicht.
[0018] Bevorzugt ist der rauchwarenseitige Bereich
des Filters mit Spiel in der Papierhülse angeordnet. Es
hat sich gezeigt, dass dies keinen Nachteil mit sich bringt.
Denn bevorzugt ist der gas‑ und rauchwarendichter Ab-
schluss zwischen Filter und Papierhülse bereits durch
das spielfreie Anordnen des randseitigen Bereichs des
Filters in der Papierhülse gewährleistet.
[0019] Der Filter kann stoffschlüssig mit der Papier-
hülse verbunden, etwa verklebt, sein.
[0020] Die Papierhülse kann bündig mit dem randseiti-
gen Bereich des Filters abschließen.
[0021] Wenn Anschlagmittel gegen ein Herausrut-
schen des Filters aus der Papierhülse vorgesehen sind,
kann eine besonders zuverlässige Verbindung zwischen
Filter und Papierhülse erreicht werden, auch bei zylindri-
schem Filter.
[0022] Die Papierhülse weist bevorzugt ein erstes, bei
einem Rauchen der gefüllten Filterhülse bevorzugt dem
Raucher zugewandtes Ende und ein dem ersten Ende
gegenüberliegendes zweites Ende auf. Das zweite Ende
der Papierhülse wird dann zum Rauchen angezündet.
[0023] Die Anschlagmittel verhindern bevorzugt das
Herausrutschen des Filters aus dem ersten Ende der
Papierhülse. Ein Herausrutschen des Filters aus der
Papierhülse in entgegengesetzte Richtung wird bevor-
zugt im gefüllten Zustand der Filterhülse durch die
Rauchware verhindert.
[0024] Wenn es die Anschlagmittel umfassen, dass die
Papierhülse über den randseitigen Bereich des Filters
hinaus steht, kann eine besonders einfache zuverlässige
Verbindung zwischen Filter und Papierhülse erreicht
werden. Denn aufgrund der Konizität der Papierhülse
ergibt sich dann bevorzugt ein erstes Ende der Papier-
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hülse mit einem ersten Durchmesser, der kleiner ist, als
der Durchmesser des Filters und ein Herausrutschen des
Filters aus dem ersten Ende der Papierhülse kann zu-
verlässig verhindert sein.
[0025] Der über den randseitigen Bereich des Filters
hinausstehende Bereich der Papierhülse kann auf den
Filter zu geknickt sein, bis er zumindest nahezu mit der
zugehörigen Stirnseite des Filters in Anlage kommt, und
dort mit sich selbst und/oder mit der Stirnseite des Filters
verklebt sein.
[0026] Bevorzugt umfasst der Filter ein randseitiges
Endstück. Bevorzugt umfasst der Filter ein rauchwaren-
seitiges Endstück. Bevorzugt ist mindestens ein End-
stück formstabil. Mindestens ein Endstück kann Keramik
umfassen oder hieraus gebildet sein. Bevorzugt umfasst
der Filter eine Hülse. Mindestens ein Endstück ist bevor-
zugt in der Hülse angeordnet. Die Hülse umfasst bevor-
zugt Papier oder Karton oder ist hieraus ausgebildet.
Bevorzugt umfasst der Filter eine Füllung, vorzugsweise
aus Aktivkohle.
[0027] Bevorzugt weist die Papierhülse ein erstes En-
de mit einem ersten Durchmesser von etwa 8 mm und ein
zweites Ende mit einem zweiten Durchmesser zwischen
etwa 9 mm und etwa 14 mm, bevorzugt etwa 10 mm auf.
[0028] In einer anderen Ausführungsform weist die
Papierhülse ein erstes Ende mit einem ersten Durch-
messer von etwa 6 mm und ein zweites Ende mit einem
zweiten Durchmesser zwischen etwa 7 mm und etwa 12
mm, bevorzugt etwa 8 mm auf.
[0029] Bevorzugt weist die konische Papierhülse ge-
nau einen Öffnungswinkel auf. Bevorzugt weist die Man-
telfläche der konischen Papierhülse keinen Knick und
weiter bevorzugt auch keine Stufe auf. Bevorzugt ist die
gesamte Papierhülse konisch ausgebildet.
[0030] Der Öffnungswinkel der konischen Papierhülse
kann zwischen 0,5° und 5° oder zwischen 0,5° und 2°
liegen. Er kann etwa 5° oder etwa 4° oder etwa 3° oder
etwa 2° oder etwa 1,5° oder etwa 1° oder etwa 0,5°
betragen.
[0031] Die Filterhülse weist eine Gesamtlänge auf.
Diese kann zwischen etwa 9 cm und 20 cm, vorzugs-
weise zwischen etwa 10 cm und etwa 12 cm und ganz
besonders bevorzugt etwa 11 cm betragen.
[0032] Der Filter weist eine Filterlänge auf. Diese kann
zwischen etwa 15 bis 50 mm, bevorzugt zwischen 25 und
40 mm betragen.
[0033] Die Erfindung soll nun anhand eines in den
Zeichnungen gezeigten Ausführungsbeispiels näher er-
läutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitendarstellung des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Fil-
terhülse;

Fig. 2 eine Seitendarstellung des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Fil-
terhülse;

Fig. 3 einen Ausschnitt aus Fig. 2, bei dem der Öff-
nungswinkel zur Verdeutlichung vergrößert
dargestellt ist.

[0034] Das in Fig. 1 dargestellte und mit 100 bezeich-
nete erste Ausführungsbeispiel der Filterhülse (nachfol-
gend Filterhülse 100) ist werkseitig vorgefertigt und zum
nicht-werkseitigen Füllen mit Rauchware, etwa durch
einen Raucher, vorgesehen. Die gefüllte Filterhülse kann
angezündet und geraucht werden.
[0035] Die Filterhülse umfasst eine konische Papier-
hülse 1 und einen Filter 2. Der Filter 2 ist als Aktivkohle-
filter ausgebildet und umfasst Aktivkohle 3.
[0036] Der Filter ist auf der dem Raucher beim Rau-
chen zugewandten Seite der Filterhülse 100 angeordnet
und kann auch als Mundstück bezeichnet werden.
[0037] Der Filter 2 ist zylindrisch. Er weist einen dem
Raucher während des Rauchens der gefüllten Filterhül-
se zugewandten randseitigen Bereich 4 und einen bei
gefüllter Filterhülse der Rauchware zugewandten rauch-
warenseitigen Bereich 5 auf. Der Filter weist einen
Durchmesser von etwa 6 mm oder etwa 8 mm auf.
[0038] Der Filter ist kraftschlüssig mit der Papierhülse
1 verbunden. Sein randseitiger Bereich 4 ist spielfrei in
der Papierhülse 1 angeordnet.
[0039] Sein rauchwarenseitiger Bereich 5 ist mit Spiel
15 in der Papierhülse 1 angeordnet.
[0040] Der Filter 2 besteht, abgesehen von der Füllung
aus Aktivkohle 3, aus drei Teilen, nämlich einem rauch-
warenseitigen Endstück 7, einem randseitigen Endstück
6 und einer Hülse 8. Beide Endstücke 6, 7 sind formstabil.
Beide Endstücke 6, 7 bestehen aus Keramik. Die Hülse 8
ist aus Karton gebildet.
[0041] Die Papierhülse 100 weist ein bei einem Rau-
chen der gefüllten Filterhülse dem Raucher zugewand-
tes erstes Ende 11 und ein dem ersten Ende gegenüber-
liegendes zweites Ende 12 auf. Das erste Ende 11 hat
einen ersten Durchmesser 13 von etwa 8 mm und ein
zweites Ende 12 mit einem zweiten Durchmesser von
etwa 10 mm.
[0042] Die konische Papierhülse 1 weist genau einen
Öffnungswinkel α auf. Ihre Mantelfläche weist keinen
Knick und auch keine Stufe auf. Der Öffnungswinkel α
der konischen Papierhülse beträgt etwa 1°.
[0043] Die Filterhülse 100 weist eine Gesamtlänge 10
auf. Diese beträgt etwa 11 cm. Das Verhältnis der Filter-
länge 9 zur Gesamtlänge 10 der Filterhülse 100 beträgt
bei den in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spielen etwa 1/3.
[0044] Die Papierhülse 1 schließt bei der Filterhülse
100 bündig mit dem randseitigen Bereich 4 des Filters 2
ab, siehe Fig. 1.
[0045] In den Figuren 2 und 3 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigt. Gleiche Bezugszeichen bezeich-
nen dabei gleiche Komponenten. Insofern wird auf die
obige Beschreibung verwiesen. Im Folgenden werden
lediglich die Unterschiede zu dem in Fig. 1 gezeigten
ersten Ausführungsbeispiel dargestellt:
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Das in den Fig. 2 und 3 gezeigte zweite und mit 200
bezeichnete Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Filterhülse (nachfolgend Filterhülse 200) weist An-
schlagmittel 16 auf, gegen ein Herausrutschen des Fil-
ters 2 aus dem ersten Ende 11 der Papierhülse 1.
[0046] Die Anschlagmittel 16 sind dadurch gebildet,
dass die Papierhülse 1 über den randseitigen Bereich 4
des Filters 2 hinaus steht (siehe Fig. 2 und 3).
[0047] Wie insbesondere Fig. 3 zeigt, bei der zum
Zwecke der deutlicheren Darstellung der Öffnungswinkel
α’ stark vergrößert gezeichnet ist, folgt hieraus aufgrund
der Konizität der Papierhülse ein erstes Ende 11 der
Papierhülse 1 mit einem ersten Durchmesser 13, der
kleiner ist, als der Durchmesser 17 des Filters 2, wodurch
ein Herausrutschen des Filters 2 aus dem ersten Ende 11
der Papierhülse 1 verhindert ist.
[0048] Der über den randseitigen Bereich 4 des Filters
hinausstehende Bereich der Papierhülse 1 kann bei der
Filterhülse 200 auf den Filter 2 zu geknickt sein, bis er
zumindest nahezu mit der Stirnseite des Filters 2 in An-
lage kommt, und dort mit sich selbst und/oder mit der
Stirnseite des Filters 2 verklebt sein (in den Fig. nicht
gezeigt).

Bezugszeichenliste:

[0049]

100, 200 Filterhülse
1 Papierhülse
2 Filter
3 Aktivkohle
4 randseitiger Bereich des Filters
5 rauchwarenseitiger Bereich des Filters
6 randseitiges Endstück des Filters
7 rauchwarenseitiges Endstück des Filters
8 Hülse des Filters
9 Filterlänge
10 Gesamtlänge der Filterhülse
11 erstes Ende der Papierhülse
12 zweites Ende der Papierhülse
13 erster Durchmesser der Papierhülse
14 zweiter Durchmesser der Papierhülse
15 Spiel
16 Anschlagmittel
17 Durchmesser des Filters

α Öffnungswinkel
α’ vergrößert dargestellter Öffnungswinkel

Patentansprüche

1. Werkseitig vorgefertigte Filterhülse (100, 200) zum
Füllen mit Rauchware, mit einer konischen Papier-
hülse (1)

und mit einem Filter (2),
der Aktivkohle (3) umfasst, dadurch gekenn-

zeichnet,
dass der Filter (2) zylindrisch ist.

2. Filterhülse nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filter (2) kraftschlüssig mit der
Papierhülse (1) verbunden ist.

3. Filterhülse nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filter (2) einen randseitigen Be-
reich (4) und einen rauchwarenseitigen Bereich (5)
umfasst und der randseitige Bereich (4) spielfrei in
der Papierhülse (1) angeordnet ist und der rauch-
warenseitige Bereich (5) mit Spiel (15) in der Papier-
hülse (1) angeordnet ist.

4. Filterhülse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass Anschlagmittel (16)
vorgesehen sind, gegen ein Herausrutschen des
Filters (2) aus der Papierhülse (1).

5. Filterhülse nach Anspruch 4, wobei der Filter (2)
einen randseitigen Bereich (4) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass es die Anschlagmittel (16)
umfassen, dass die Papierhülse (1) über den rand-
seitigen Bereich (4) des Filters (2) hinaus steht.

6. Filterhülse nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Filter (2) ein rand-
seitiges Endstück (6) und ein rauchwarenseitiges
Endstück (7) sowie eine Hülse (8) umfasst,

und mindestens eines der Endstücke (6, 7)
formstabil ist,
und mindestens eines der Endstücke (6, 7) Ke-
ramik umfasst.

7. Filterhülse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Papierhülse (100,
200) ein erstes Ende (11) mit einem ersten Durch-
messer (13) von etwa 8 mm und ein zweites Ende
(12) mit einem zweiten Durchmesser (14) zwischen
etwa 9 mm und etwa 14 mm, bevorzugt etwa 10 mm
aufweist
oder dass
die Papierhülse (100, 200) ein erstes Ende (11) mit
einem ersten Durchmesser (13) von etwa 6 mm und
ein zweites Ende (12) mit einem zweiten Durchmes-
ser (14) zwischen etwa 7 mm und etwa 12 mm,
bevorzugt etwa 8 mm aufweist.

8. Filterhülse nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die konischen Pa-
pierhülse (1) einen Öffnungswinkel (α) aufweist,
der kleiner ist als 2°.

9. Filterhülse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Filterhülse (100,
200) eine Gesamtlänge (10) zwischen 9 cm und 20
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cm, vorzugsweise zwischen 10 cm und 12 cm und
besonders bevorzugt von etwa 11 cm und der Filter
(2) eine Filterlänge (9) von zwischen 15 mm und 50
mm und vorzugsweise zwischen 25 mm und 40 mm
aufweist.

Claims

1. Factory prefabricated filter sleeve (100, 200) for
filling with smoking products, having a conical paper
sleeve (1)
and having a filter (2)
which comprises activated carbon (3), character-
ized in that the filter (2) is cylindrical.

2. Filter sleeve according to Claim 1, characterized in
that the filter (2) is connected to the paper sleeve (1)
in a force-fitting manner.

3. Filter sleeve according to Claim 2, characterized in
that the filter (2) comprises a peripheral region (4)
and a smoking product-proximal region (5), and the
peripheral region (4) is disposed in the paper sleeve
(1) free of play, and the smoking product-proximal
region (5) is disposed in the paper sleeve (1) with
play (15).

4. Filter sleeve according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that stop means (16) are provided
to prevent the filter (2) sliding out of the paper sleeve
(1).

5. Filter sleeve according to Claim 4, wherein the filter
(2) has a peripheral region (4), characterized in that
it comprises the stop means (16), and in that the
paper sleeve (1) projects beyond the peripheral re-
gion (4) of the filter (2).

6. Filter sleeve according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the filter (2) comprises a per-
ipheral end piece (6) and a smoking product-prox-
imal end piece (7) and a sleeve (8),

and at least one of the end pieces (6, 7) is
dimensionally stable,
and at least one of the end pieces (6, 7) com-
prises ceramic.

7. Filter sleeve according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the paper sleeve (100, 200)
has a first end (11) having a first diameter (13) of
approximately 8 mm and a second end (12) having a
second diameter (14) between approximately 9 mm
and approximately 14 mm, preferably of approxi-
mately 10 mm, or in that
the paper sleeve (100, 200) has a first end (11)
having a first diameter (13) of approximately 6 mm

and a second end (12) having a second diameter
(14) between approximately 7 mm and approxi-
mately 12 mm, preferably of approximately 8 mm.

8. Filter sleeve according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that the conical paper sleeve (1)
has an opening angle (α) smaller than 2°.

9. Filter sleeve according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that the filter sleeve (100, 200)
has an overall length (10) between 9 cm and 20 cm,
preferably between 10 cm and 12 cm, and particu-
larly preferably of approximately 11 cm, and the filter
(2) has a filter length (9) of between 15 mm and 50
mm, and preferably between 25 mm and 40 mm.

Revendications

1. Manchon à filtre (100, 200) préfabriqué en usine
destiné à être rempli de matière à fumer, comprenant
un manchon conique en papier (1)
et un filtre (2),
contenant du charbon actif (3), caractérisé en ce
que le filtre (2) est cylindrique.

2. Manchon à filtre selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le filtre (2) est relié par adhérence au
manchon en papier (1).

3. Manchon à filtre selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que le filtre (2) comprend une zone côté
bordure (4) et une zone (5) côté matière à fumer, la
zone côté bordure (4) étant agencée sans jeu dans le
manchon en papier (1) et la zone (5) côté matière à
fumer étant agencée avec jeu (15) dans le manchon
en papier (1).

4. Manchon à filtre selon l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que des moyens de butée (16)
sont prévus pour empêcher le filtre (2) de glisser hors
du manchon en papier (1).

5. Manchon à filtre selon la revendication 4, dans lequel
le filtre (2) présente une zone de bordure (4), carac-
térisé en ce que les moyens de butée (16) compren-
nent le fait que le manchon en papier (1) dépasse de
la zone de bordure (4) du filtre (2).

6. Manchon à filtre selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que le filtre (2) comprend une
pièce d’extrémité (6) côté bordure et une pièce d’ex-
trémité (7) côté matière à fumer ainsi qu’un manchon
(8),

et au moins une des pièces d’extrémité (6, 7) est
dimensionnellement stable,
et au moins une des pièces d’extrémité (6, 7)
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comprend de la céramique.

7. Manchon à filtre selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que le manchon en papier (100,
200) présente une première extrémité (11) avec un
premier diamètre (13) d’environ 8mm et une deu-
xième extrémité (12) avec un deuxième diamètre
(14) compris entre environ 9mm et environ 14mm, de
préférence d’environ 10mm,
ou en ce que
le manchon en papier (100, 200) présente une pre-
mière extrémité (11) avec un premier diamètre (13)
d’environ 6mm et une deuxième extrémité (12) avec
un deuxième diamètre (14) compris entre environ
7mm et environ 12mm, de préférence d’environ
8mm.

8. Manchon à filtre selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que le manchon conique en
papier (1) présente un angle d’ouverture (α) inférieur
à 2°.

9. Manchon à filtre selon l’une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que le manchon à filtre (100, 200)
présente une longueur totale (10) comprise entre
9cm et 20cm, de préférence entre 10cm et 12cm et
de manière particulièrement préférée d’environ
11cm, et en ce que le filtre (2) présente une longueur
de filtre (9) comprise entre 15mm et 50mm et de
préférence entre 25mm et 40mm.
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